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2.10Emissionskontingente (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)
Zur Sicherung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den maßgeblichen Immissions- 
orten im Bereich des Plangebietes wird für die Teilflächen TF GE A, TF GE B und TF GE C1 des Plan- 
gebietes jeweils ein Emissionskontingent LEK gemäß DIN 45691 festgesetzt.

Ausgehend vom im Lageplan gekennzeichneten Bezugspunkt sind die nachfolgenden Zusatzkontin- 
gente LEK,zus,j für den Tages- und Nachtzeitraum festgesetzt.

Für die Beurteilung der Zulässigkeit von Betrieben oder Anlagen sind je nach der in Anspruch genom- 
menen Fläche, des festgesetzten Emissionskontingentes LEK und der Zusatzkontingente die zulässigen 
Beurteilungspegel Lr,j der Teilflächen nach folgender Gleichung zu ermitteln.

mit

Lr,j = zulässiger Beurteilungspegel bzw. Immissionskontingent in dB(A)
LEK,j = Emissionskontingent der Teilfläche i
LEK,zus,j = Zusatzkontingent
∆Li,j = Abstands I Flächenkorrekturmaß

Si = Größe der Teilfläche TFi in m²
si,j = Abstand zwischen dem Teilflächenmittelpunkt i und dem Immissionsort j in m

Ein Vorhaben erfüllt auch die schalltechnische Festsetzung, wenn der Beurteilungspegel Lr,j dieses Vor- 
habens den Immissionsrichtwert der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 
dB unterschreitet (Relevanzkriterium der DIN 45691).

Die weiterführenden Hinweise unter V NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE, Ziffer 11.0 
sind zu beachten.

Den Festlegungen liegen die Berechnungen der schalltechnischen Untersuchung, Bericht F 9462-2 
(i.d.F. vom 17.11.2022) der Peutz Consult GmbH, Düsseldorf, zugrunde. Die schalltechnische Unter- 
suchung liegt der Begründung zum Bebauungsplan als Anlage 5 bei.

Auszug der schalltechnischen Untersuchung - Anlage 2.4: Geräuschkontingentierung nach DIN 45691
Darstellung der Teilflächen, Immissionsorte, Richtungssektoren und Zusatzkontingente

3.0 Grünordnerische Maßnahmen und Flächen 
      (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)
3.1  Nicht versiegelte Grundstücksflächen

Die nicht versiegelten Grundstücksflächen sind zu begrünen, gärtnerisch anzulegen und zu bepflanzen. 
Kunstrasen ist nicht zulässig.
Zu den Bauantragsunterlagen ist ein verbindlicher und qualifizierter Freiflächengestaltungsplan vorzu- 
legen.

Böschungen, die durch Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen nach Punkt 2.6 entstehen und 
Flächen, die gem. Punkt 3.8 von Gehölzen freizuhalten sind, sind mit autochthonem Regiosaatgut des 
Ursprungsgebietes 11 - Südwestdeutsches Bergland (Typ "Blumenwiese") anzusäen. Die Saatgut- 
zusammensetzung ist vorab mit der UNB abzustimmen.

3.2 Grünflächen
Auf den im Planteil festgesetzten Grünflächen ist ausschließlich standortgerechtes und heimisches 
Saatgut gebietseigener Herkunft (UG 11 - Südwestdeutsches Bergland (Typ "Blumenwiese")) zu ver- 
wenden. Der Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden, Bioziden und Rodentiziden ist unzulässig.

3.3 Flächenpflanzgebote
Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sind herzustellen. 
Für die Randeingrünung des Gewerbegebietes sind ausschließlich Gehölzarten der Artenlisten 2 und 3 
entsprechend dem Pflanzschema 1 (P1) zu verwenden. Bäume der Artenliste 2 sind alle 12 bis 15 m 
einzubringen.
Davon ausgenommen sind die südwestliche und die nordöstliche Randeingrünung. Hier sind aus- 
schließlich Gehölzarten der Artenlisten 1 und 3 entsprechend dem Pflanzschema 2 (P2) und Pflanz- 
schema 3 (P3) zu verwenden. Bäume der Artenliste 1 sind alle 25 bis 30 m einzubringen. 
Nordöstlich des geplanten Kreisverkehres ist eine 3 m breite, mind. 1-reihige Blendschutzhecke anzu- 

pflanzen. Es sind ausschließlich Gehölzarten der Artenliste 3 zu verwenden.

Xx/Yy = Sträucher gegeneinander austauschbar, bzw. abwechselnd zu verwenden

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 Allgemeines
          Der Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet an der St 

2281a" umfasst den Geltungsbereich des ursprünglichen Bebauungsplanes und erweitert diesen in 
südlicher und westlicher Richtung. Dementsprechend treten die Festsetzungen des am 30.12.2000 in 
Kraft getretenen Bebauungsplan "Gewerbegebiet an der St 2281a" in Poppenlauer außer Kraft.

2.0 Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 Abs. 1 BauGB
2.1 Art der baulichen Nutzung 
      (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)
          Als Art der baulichen Nutzung wird "Gewerbegebiet" (GE) gemäß § 8 BauNVO festgesetzt.

          In den Bereichen „GE A“, „GE B1.1“, „GE B1.2“, „GE B2“, „GE C1“ und „GE C2“ sind die nach § 8 Abs. 3 
Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen "Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsper- 
sonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter" und "Vergnügungsstätten" gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO nicht zulässig. Ebenso sind gemäß § 1 Abs. 5 BauGB Beherbergungsbetriebe als nicht zu- 
lässig festgesetzt.

In den Bereichen „GE A“, „GE B1.2“, „GE B2“, „GE C1“ und „GE C2“ werden gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO 
stationäre Handels- und Einzelhandelseinrichtungen, die Güter auch an Endverbraucher verkaufen, als 
nicht zulässig festgesetzt. Hiervon ausgenommen sind Verkaufsstellen zum Verkauf von betriebs- 
eigenen Produkten (Werksverkauf) bis 200m² Verkaufsfläche.

In dem Bereich „GE B1.1“ sind stationäre Handels- und Einzelhandelseinrichtungen, die Güter auch an 
Endverbraucher verkaufen, nur als Betriebe bis 800 m² Verkaufsfläche zulässig, die überwiegend dem 
Verkauf von Waren des Nahversorgungsbedarfs dienen.

2.2 Maß der baulichen Nutzung 
      (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 17, 18 und 19 BauNVO)
2.2.1  Grundflächenzahl
          Die Grundflächenzahl (GRZ) wird entsprechend § 19 BauNVO auf max. 0,8 festgesetzt.

2.2.2  Höhenfestsetzungen (§ 18 BauNVO)
          Die maximal zulässige Gebäudehöhe wird im Bereich „GE A“ auf max. 345,0 m üNN, im Bereich 

„GE B1.1“ und „GE B1.2“ auf max. 338,0 m üNN und in den Bereichen „GE B2“, „GE C1“ und „GE C2“ 
auf max. 345,0 m üNN festgesetzt. 

Der obere Bezugspunkt der maximal zulässigen Gebäudehöhe wird über den höchsten Punkt der Dach- 
fläche definiert (First, Attika, höchster Schnittpunkt von Dachhaut mit der Gebäudeaußenwand).          

Die zulässige Höhe darf durch untergeordnete Bauteile wie z.B. Fahrstuhlschächte, Treppenräume oder 
Lüftungsanlagen um bis zu 2,0 m überschritten werden.

2.3 Bauweise, Baugrenzen 
      (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)
        Im Planteil ist die abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Die Gebäude sind 

wie bei offener Bauweise mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, wobei die Gebäudelänge 50 m 
überschreiten darf.

2.4 Überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

2.4.1  Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gemäß § 23 BauNVO festgesetzt.

2.4.2 Gemäß § 23 Abs. 5 Satz 1 BauNVO sind untergeordnete Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Weiterhin sind gemäß § 23 Abs. 5 
Satz 2 BauNVO auch bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig 
sind oder zugelassen werden können, außerhalb der Baugrenzen zulässig.
Im Bereich der Anbauverbotszone der St 2281 sind dabei die Hinweise des Staatlichen Bauamtes unter 
V NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE, ZIFFER 3.0 zwingend zu beachten.

2.4.3 In Ergänzung zu 2.4.2 wird festgesetzt, dass die für die interne Erschließung der Baugrundstücke not- 
wendigen privaten Verkehrsflächen und Stellplätze auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sind. 
Ebenso wird festgesetzt, dass auch Stützmauern außerhalb der Baugrenzen errichtet werden dürfen.
Im Bereich der Anbauverbotszone der St 2281 sind dabei die Hinweise des Staatlichen Bauamtes unter 
V NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE, ZIFFER 3.0 zwingend zu beachten.

2.5 Stellplätze 
      (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 47, 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO)
2.5.1  Die Mindestzahl der notwendigen Stellplätze ist entsprechend der Garagen- und Stellplatzverordnung 

(GaStellV) nachzuweisen.

2.5.2 Private Stellplätze sind so anzuordnen, dass sie nur über das jeweilige Grundstück angefahren werden 
können.

2.5.3 Mind. 50% der PKW-Stellplätze innerhalb der jeweiligen Betriebsflächen, welche außerhalb von Park- 
häusern und Garagen angeordnet werden, sind als Carports auszuführen, deren Dachflächen zu 
begrünen sind.

2.5.4 Die Befestigung von Stellplätzen für PKW ist mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. 
Ausnahmen hiervon sind zulässig, wenn es wasserrechtliche Belange notwendig machen. Diese sind 
entsprechend nachzuweisen.

2.5.5 Betriebe mit über 300 Stellplätzen für PKW, müssen mindestens 75 % dieser mehrgeschossig in Form 
von Parkhäusern realisieren.

2.6 Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Aufschüttungen von bis zu 9,0 m und Abgrabungen bis 
zu 12,0 m zulässig.
Im Bereich der Anbauverbotszone der St 2281 sind dabei die Hinweise des Staatlichen Bauamtes unter 
V NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE, ZIFFER 3.0 zwingend zu beachten.

2.7 Ableitung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
Die nachfolgenden angegebenen maximalen Regenwassereinleitungsmengen (QRmax) dürfen nicht 
überschritten werden. Hierzu sind durch die Bauherren private Regenrückhaltungen zu errichten, welche 
einen Teil der Ableitung des auf den privaten Grundstücken anfallenden Niederschlagswassers in den 
öffentlichen Regenwasserkanal regeln:

Bei Verkauf der Grundstücke ist die Größe der privaten Rückhaltung durch Berechnung (Gesamtbe- 
trachtung) nachzuweisen. Bei Änderungen/Verschiebung der Grundstücksgrenzen muss eine erneute 
Berechnung der Größe der privaten Rückhaltung erfolgen. 

Die Einhaltung der Vorgaben ist im Rahmen der jeweiligen Entwässerungseingabeplanung zu prüfen 
und sicherzustellen und vor Baubeginn dem Markt Maßbach zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. 

2.8 Ableitung von Schmutzwasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
Im Rahmen der Erschließungsplanung wird von Betrieben mit geringem Wasserverbrauch (gemäß 
DWA-A 118, betriebliche Schmutzwasserabflussspende qG = 0,2 bis 0,5 l/(s*ha)) ausgegangen. Sollten 
sich Betriebe mit mittlerem bis hohem Wasserverbrauch (gemäß DWA-A 118, betriebliche Schmutzwas- 
serabflussspende qG = 0,2 bis 0,5 l/(s*ha)) ansiedeln ist eine Rückhaltung des Schmutzwassers auf der 
jeweiligen Privatfläche vorzusehen. 

Die Einhaltung der Vorgaben ist im Rahmen der jeweiligen Entwässerungseingabeplanung zu prüfen 
und sicherzustellen und vor Baubeginn dem Markt Maßbach zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. 

2.9 Passiver Schallschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)
In dem Gewerbegebiet sind bei der Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Ge- 
bäuden für die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume Schalldämmmaße gemäß DIN 4109 (Stand 
Januar 2018) einzuhalten.

Die Anforderungen an das gesamte, bewertete Bau-Schalldämmmaß (R'w,ges) der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten, des Verhältnisses 
der gesamten Außenflächen zur Grundfläche des Raumes und des Fensterflächenanteils ergeben sich 
aus der Differenz des maßgeblichen Außenlärmpegels (La) und den in der DIN 4109 niedergelegten 
Werten entsprechend der nachfolgenden Tabelle:

Korrekturwert Außenlärm für unterschiedliche Raumarten:

Das nach o.a. Gleichung berechnete gesamte bewertete Bau-Schalldämmmaß R'w,ges bezieht sich auf 
ein Verhältnis von Gesamtfläche des Außenbauteiles (Fassade) SF zu Grundfläche des Aufenthalts- 
raumes SG von 0,8. Für andere Verhältnisse ist R'w,ges um den Faktor KAL

bei der Detailauslegung zu korrigieren.

Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 
4109-2:2018-01, 4.4.1.
Der maßgebliche Außenlärm für die Tagzeit ist in der Planzeichnung in 5 dB breiten Klassen gekenn- 
zeichnet (Lärmpegelbereiche IV und V). Die weiterführenden Hinweise unter V NACHRICHTLICHE 
ÜBERNAHMEN UND HINWEISE, Ziffer 11.0 sind zu beachten.

Den Festlegungen liegen die Berechnungen der schalltechnischen Untersuchung, Bericht F 9462-2 
(i.d.F. vom 17.11.2022) der Peutz Consult GmbH, Düsseldorf, zugrunde. Die schalltechnische Unter- 
suchung liegt der Begründung zum Bebauungsplan als Anlage 5 bei.

Auszug der schalltechnischen Untersuchung - Anlage 9: Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel 
nach DIN 4109 (2018) im Tageszeitraum bei freier Schallausbreitung im Plangebiet

. 

PRÄAMBEL
Die Aufstellung der 1. Änderung und Erweiterung Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der St 2281 a“ in 
Poppenlauer erfolgte auf der Grundlage

- des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017
  (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I Nr. 6)

- der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
  (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I Nr. 6)

- der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 4 
  des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) und

- der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007
  (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 10.02.2023 (GVBl. S. 22)

HINWEISE ZU DEN ZEICHNERISCHEN 
FESTSETZUNGEN
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4.0  Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

5.0 Verkehrsflächen
      (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

A) Art der baulichen Nutzung

B) max. Grundflächenzahl GRZ

C) Bauweise

D) max. Gebäudehöhe m üNN 

Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO
In den Bereichen „GE A“, „GE B1.1“, „GE B1.2“ und „GE B2“, „GE C1“ und „GE C2“ sind 
die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen "Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter" und 
"Vergnügungsstätten" gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. Ebenso sind gemäß 
§ 1 Abs. 5 BauGB Be- herbergungsbetriebe als nicht zulässig festgesetzt.
In den Bereichen „GE A“, „GE B1.2“, „GE B2“, „GE C1“ und „GE C2“ werden gemäß § 1 
Abs. 5 BauNVO stationäre Handels- und Einzelhandelseinrichtungen, die Güter auch an 
Endverbraucher verkaufen, als nicht zulässig festgesetzt. Hiervon ausgenommen sind 
Verkaufsstellen zum Verkauf von betriebseigenen Produkten (Werksverkauf) bis 200m² 
Verkaufsfläche.
In dem Bereich „GE B1.1“ sind stationäre Handels- und Einzelhandelseinrichtungen, die 
Güter auch an Endverbraucher verkaufen, nur als Betriebe bis 800 m² Verkaufsfläche 
zulässig, die überwiegend dem Verkauf von Waren des Nahversorgungsbedarfs dienen.

max. Grundflächenzahl GRZ

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Bestehender / Geplanter Flurweg

Flächen für Abwasserbeseitigung, hier: Regenrückhaltung

 Trinkwasserleitung unterirdisch (bestehend / geplant)

Schmutzwasserkanal unterirdisch (bestehend / geplant)

Oberflächen- und Regenwasserkanal unterirdisch (bestehend / geplant)

Stromkabel unterirdisch (bestehend / geplant)

Telekomkabel unterirdisch (bestehend)

Grünflächen

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen, hier: 
Trinkwasserschutzgebiet (2210572700050 Münnerstadt, St Zone IIIb)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
1.0  Nutzungsschablone

2.0  Art der baulichen Nutzung
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 8 BauNVO)

3.0  Maß der baulichen Nutzung
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

6.0  Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
       Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen,
       Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel
       entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

7.0  Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

8.0  Grünflächen 
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

9.0  Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den 
       Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses 
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

10.0Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
       Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
       Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Vorhandene Haupt- und Nebengebäude

Flurstücksnummer

Grenzstein

Vorhandene Flurgrenzen

Höhenlinie

Umverlegung best. Trinkwasserleitung und Mittelspannungskabel

Bemaßung

6

 
Flächen für Trinkwasserversorgung, hier: Pumpwerk

Flächen für Elektrizität, hier: Trafo

Nef TV GmbH unterirdisch (bestehend)

11.0 Sonstige Planzeichen
Anbauverbotsabstand von 20,0 m zur St2281 gem. Art. 23 BayStrWG und 
Baubeschränkungsabstand von 40,0 m zur St 2281 gem. Art. 24 BayStrWG 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Ursprungsbebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung u. Erweiterung (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts 
(§ 9 Abs. 6 BauGB); hier: Biotop mit Nummer5727-0140-003

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen (hier: 2.1 Art d. baulichen Nutzung, 2.2 Maß d. baulichen
Nutzung, 2.7 Ableitung von Niederschlagswasser, 2.10 Emmissionskontingent)

Bestehender / Geplanter Grünweg
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1.0  Nutzungsschablone
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5727-0140-003

6.4 Dacheindeckung und Fassadenverkleidung  
(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO und § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

6.4.1 Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen aus unbeschichteten schwermetallhaltigen Materialien 
(z.B. Kupfer, Zink, Blei) von denen Regenwasser direkt abgeleitet wird, sind nicht zulässig.

6.4.2 Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind an den Fassaden zulässig. Dabei ist mit geeigneten Maß- 
nahmen bzw. entsprechender Ausrichtungen sicherzustellen, dass die Straßenverkehrsteilnehmer auf 
den angrenzenden öffentlichen Straßen nicht geblendet, abgelenkt oder beeinträchtigt werden.

6.4.3 Die Dachflächen von Gebäuden sind zu mind. 80 % mit Photovoltaikmodulen auszustatten. Ausgenom- 
men davon sind die notwendige Flächen u.a. für Wartungswege, technische Aufbauten und Belich- 
tungszwecke (z.B. Dachfenster). Weiterhin sind hiervon Ausnahmen zulässig, wenn nach Abstimmung 
mit dem Netzbetreiber eine Einspeisung in das bestehende, nachfolgende Stromnetz nicht möglich ist.  
Es ist mit geeigneten Maßnahmen bzw. entsprechender Ausrichtungen sicherzustellen, dass die 
Straßenverkehrsteilnehmer auf den angrenzenden öffentlichen Straßen nicht durch Photovoltaikmodule 
geblendet, abgelenkt oder beeinträchtigt werden.

6.4.4 Bei der Ausgestaltung des Parkhauses ist sicherzustellen, dass die umgebenden Siedlungsbereiche vor 
Blendwirkung zu schützen sind. Hierfür ist in den Bauanträgen nachzuweisen, dass die nach Norden 
und Osten ausgerichteten Fassaden von Parkhäusern durch geeignete bauliche Maßnahmen so ausge- 
bildet werden, dass aus den Parkgeschossen sowie deren Zu- und Abfahrten keine direkte Blendwir- 
kung durch Fahrzeugscheinwerfer auf die umgebenden Siedlungsbereiche erfolgt.

6.4.5 Die Dächer von Parkhäusern sind zu mind. 50 % mit Photovoltaikmodulen und/oder einer Dachbe- 
grünung auszustatten. Bei einer offenen Ausführung des obersten Parkgeschosses sind die Stellplätze 
zu mind. 50 % als Carports auszuführen, deren Dachflächen mit Photovoltaikmodulen und/oder einer 
Dachbegrünung auszustatten sind. 

6.5 Beleuchtungs- und Werbeanlagen 
(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO, § 33 StVO)

6.5.1 Beleuchtungs- und Werbeanlagen innerhalb des Baugebietes dürfen die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs nicht gefährden. Hierbei genügt bereits eine abstrakte Gefährdung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs. Sie sind so zu errichten, das Straßenverkehrsteilnehmer auf den angrenzen- 
den öffentlichen Straßen nicht geblendet, abgelenkt oder beeinträchtigt werden.

6.5.2 Bezüglich der Ausgestaltung der Außenbeleuchtung auf den privaten Grundstücken ist folgendes 
festgesetzt: 
• Beleuchtungsanlagen sind mit LED, Natriumdampfhochdrucklampen o.ä. auszustatten. Die Farbtem-   
  peratur darf max. 3.000 Kelvin betragen (warmweiße Lichtfarbe). 
• Die Leuchten müssen so konstruiert sein, dass der Leuchtpunkt möglichst weit in den Beleuchtungs-  
  körper integriert ist. Die Abstrahlrichtung muss dabei nach unten gerichtet sein, sodass kein Streulicht  
  entsteht. 
• Leuchtkörper sind so auszurichten, dass Lichtkegel nicht auf angrenzende Bereiche gerichtet sind. 
• Die Leuchtpunkthöhe von Lichtmasten darf eine Höhe von 10 m nicht überschreiten. 
• Strahler zur Beleuchtung von Fassaden sind entlang der nach Norden und Osten ausgerichteten  
  Fassadenteile nur bis zu einer Höhe von 10 m zulässig, gemessen am untersten Punkt des jeweiligen  
  Fassadenabschnitts.

6.5.3 Beleuchtete oder leuchtende Werbeanlagen sind nach Norden und Osten hin nur bis zu einer Höhe von 
max. 10 m zulässig, gemessen am untersten Punkt des geplanten, darunterliegenden Geländes. Für die 
Beleuchtung nicht selbstständig leuchtender Werbeanlagen gelten die unter Pkt. 6.5.2 getroffenen 
Festsetzungen entsprechend. 

6.6 Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
6.6.1 Einfriedungen dürfen eine Höhe von 2,4 m nicht überschreiten. 

6.6.2 Einfriedungen sind ohne Sockel auszubilden, um Kleintieren den Durchschlupf zu ermöglichen. Ein 
Mindestabstand der Einfriedung zum Boden von 10 cm ist zu gewährleisten.

6.7 Stützmauern (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 9,0 m zulässig. 
Für Stützmauern ist ein Standsicherheitsnachweis zu erbringen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN U. HINWEISE
1.0 Auffinden von Bodendenkmälern (§ 8 BayDSchG)

Innerhalb des Geltungsbereiches des Eingriffsbebauungsplanes befinden sich keine bekannten 
Bodendenkmäler. Zur Sicherung von obertägig nicht mehr sichtbaren Bodendenkmälern ist auf 
folgendes hinzuweisen:

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflicht, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet 
sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses 
teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

          Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von
          einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 

die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Im Geltungsbereich der externen Ausgleichsfläche A1, befindet sich im Bereich des Grundstücks Flurnr. 
13334 (Gmrk. Poppenlauer) das Bodendenkmal "D-6-5727-0036 - Siedlung der Linearbandkeramik, des 
Endneoithikums, der späten Bronze- und Urnenfelderzeit sowie der jüngeren Latènezeit". Es wird 
darauf hingewiesen, dass für Bodeneingriffe jeglicher Art im Umfeld des Bodendenkmals eine denkmal- 
rechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig ist, die in einem eigenständigen Erlaubnis- 
verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

2.0 Bodenbeschaffenheit und Grundwasserspiegel
          Gemäß Begründung des ursprünglichen Bebauungspans "Gewerbegebiet an der St 2281 a" befindet
          sich das Plangebiet in einem Karstgebiet.
          Ein Bodengrundgutachten für das Plangebiet liegt nicht vor. Demnach sind die Lage des Grundwasser- 

spiegels sowie die Baugrundverhältnisse nicht bekannt. Es ist daher unerlässlich, die Untergrundver- 
hältnisse für jedes Bauvorhaben mittels Bohrung zu erkunden.  

3.0 Anbauverbotszone Staatsstraße St 2281
Das Staatliche Bauamt weist in seiner Stellungnahme vom 30.03.2022 darauf hin, dass die Anbauver- 
botszone von 20 m zum befestigten Fahrbahnrand der Staatsstraße für alle baulichen Anlagen zwin- 
gend einzuhalten ist. Dies gilt auch für die in den textl. Festsetzungen Ziff. 2.4 (Überbaubare Grund- 
stücksfläche) und Ziff. 2.6 (Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen) zulässigen Vorhaben. Sie 
kann nur im Fall der Errichtung von Stützmauern auf 17 m verringert werden. Alle anderen Anlagen, die 
näher an die Straße heranrücken (auch Verkehrsflächen zur internen  Erschließung) bedürfen einer 
Genehmigung durch das Staatliche Bauamt. Dabei sind die Abstände nach den „Richtlinien für 
passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme" maßgeblich.

Falls vorgesehene Neupflanzungen von Bäumen, die während ihrer Lebensdauer vegetationsspezifisch 
einen Stammdurchmesser von 8 cm überschreiten können, entlang der Staatsstraße in der Anbauver- 
botszone von 20 m zum befestigten Fahrbahnrand der Staatsstraße zu liegen kommen, so sind die Ab- 
stände der Neupflanzungen zum befestigten Fahrbahnrand auf die Abstände nach den „Richtlinien für 
passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme" zu überprüfen. 
Sind die geplanten Abstände der Bäume, die während ihrer Lebensdauer vegetationsspezifisch einen 
Stammdurchmesser von 8 cm überschreiten können, hinsichtlich dem befestigten Fahrbahnrand der 
Staatsstraße zu gering, so ist der geplante Abstand der Bäume zu vergrößern. Ein Abstand von minde- 
stens 10 m zum befestigten Fahrbahnrand der Staatsstraße ist hierbei stets einzuhalten.

4.0 Autobahn A71
Die Autobahn GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 10.03.2022 darauf hin, dass von dem geplanten
Gewerbegebiet keine Emissionen (z. B. Staubentwicklung) ausgehen dürfen, die die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs auf der Autobahn A71 und der Anschlussstelle beeinträchtigen können.

Weiter weist die Autobahn GmbH darauf hin, dass gegenüber dem Straßenbaulastträger keine 
Ansprüche aus Lärm- oder sonstigen Emissionen geltend gemacht werden können.

5.0 Trinkwasserschutzgebiet
Der westliche Bereich des überplanten Gebietes (Flurnummern 16356, 16355 und 16354) liegt inner- 
halb der Schutzzone IIIB des Trinkwasserschutzgebietes Talwasser.
Das Wasserwirtschaftsamt weist in seiner Stellungnahme vom 25.02.2022 darauf hin, dass bei Planun- 
gen innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes die Vorgaben der für dieses Gebiet gültigen Trinkwasser- 
schutzgebietsverordnung zu beachten sind. Dies betrifft auch die darin aufgelisteten Auflagen zum Um- 
gang mit wassergefährdenden Stoffen.  
Von den Verboten der Trinkwasserschutzgebietsverordnung kann unter der Voraussetzung, dass das  
Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und das Gemeinwohl der Ausnahme nicht 
entgegensteht, eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Für diese Ausnahmegenehmigung ist ein 
wasserrechtliches Verfahren erforderlich.

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Bad Kissingen weist darüber hinaus in seiner Stellungnahme 
vom 02.01.2023 darauf hin, dass aufgrund der Lage im amtlich festgesetzten Trinkwasserschutz- 
gebiet und damit einhergehend zum Schutz der Brunnen, rechtzeitig vor Beginn von Baumaßnahmen 
ein Beweissicherungsprogramm in Absprache mit den Stadtwerken Bad Kissingen zu erstellen und 
dieses dem Gesundheitsamt vorzulegen ist.

Sollten sich während der Baumaßnahmen Auffälligkeiten an der Trinkwasserversorgung ergeben, sind 
diese umgehend dem Gesundheitsamt mitzuteilen. Baubeginn (mindestens 1 Woche vorher) sowie das 
Ende der Baumaßnahmen sind dem Gesundheitsamt rechtzeitig schriftlich anzuzeigen.

6.0 Wassergefährdende Stoffe
Die Untere Wasserbehörde des Landratsamtes Bad Kissingen gibt in seiner Stellungnahme vom 
02.01.2023  die folgenden Hinweise zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen:

 - Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (wie z.B. Heizöl- oder Diesel-   
  verbraucheranlagen > 1.000 Liter) sind beim Landratsamt Bad Kissingen – SG 41 Wasserrecht – 
  mindestens 6 Wochen vor Inbetriebnahme schriftlich anzuzeigen. 

 - Anlagen zum Herstellen, Behandeln oder Verwenden von wassergefährdenden Stoffen (HBV- Anla-   
  gen) wie z.B. Trafoanlagen, sind vorab mit dem Landratsamt Bad Kissingen – SG 41 Wasserrecht – 
  abzusprechen.

7.0 Geogefahren
Das Landesamt für Umwelt weist in seiner Stellungnahme vom 15.03.2022 darauf hin, dass im  Pla- 
nungsgebiet keine konkreten Georisiken bekannt sind. Der Untergrund besteht nach Angaben des 
Landesamt für Umwelt allerdings aus verkarstungsfähigen Karbonat- und Sulfatgesteinen des Mittleren 
Keupers, die von unterschiedlich mächtigen Deckschichten überlagert werden. Das Vorkommen unter- 
irdischer Hohlräume bzw. eine Erdfallgefahr kann daher aus Sicht des Landesamt für Umwelt daher 
nicht ausgeschlossen werden.

8.0 Landwirtschaftliche Immissionen
Auf die von den landwirtschaftlichen Hofstellen und landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen einwir- 
kenden Immissionen (Lärm, Staub, Geruch), ausgelöst durch betriebsübliche landwirtschaftliche Nut- 
zungen (zu allen Tages - und Nachtzeiten) wird hingewiesen. Diese sind ortsüblich, zumutbar und zu 
dulden, sofern sie nicht über das gemäß den einschlägigen öffentlichen Regelungen (z. B. BImSchG) 
zulässige und zugrunde gelegten Maß hinausgehen.

9.0 Blendwirkungen
Bei der Ausgestaltung der Grundstücksausfahrten ist sicherzustellen, dass die umgebenden Siedlungs- 
bereiche vor unzulässigen Blendwirkung zu schützen sind. Hierfür sind Grundstücksausfahrten so aus- 
zugestalten, dass keine direkte Blendwirkung auf die umgebenden Siedlungsbereiche in nördliche und 
östliche Richtung erfolgt.

10.0 Einsehbarkeit von Normen und Richtlinien
Die wesentlichen Normen und Richtlinien auf die in den Festsetzungen Bezug genommen wird, können 
bei Bedarf gemeinsam mit dem Bebauungsplan im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach 
eingesehen werden (u.a. DIN 18005-1, DIN 45691, DIN 4109-1 (2018), DIN 4109-2 (2018), DWA-A 118, 
Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme, ...)

11.0 Schalltechnische Nachweise
In Ergänzung zu den Festsetzungen unter Ziffer 2.9 und 2.10 wird auf folgendes hingewiesen:

Passiver Schallschutz:
Im Rahmen des jeweiligen Bauantragsverfahrens ist der Nachweis eines ausreichenden baulichen 
Schallschutzes zu liefern.

Emissionskontingente:
Zum Nachweis der Einhaltung des zulässigen Immissionskontingentes Lr,j (mit Berücksichtigung des Zu- 
satzkontingentes) ist im jeweiligen bau-, immissionsschutzrechtlichen oder sonst erforderlichen Einzel- 
genehmigungsverfahren eine betriebsbezogene Immissionsprognose nach den technischen Regeln in 
Ziffer A.2 des Anhangs zur Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA-Lärm  vom 26.08.1998 
durchzuführen. Der Beurteilungspegel L, gemäß TA-Lärm darf das Immissionskontingent Lr,j (mit Be- 
rücksichtigung des Zusatzkontingentes) nicht überschreiten

Freizuhaltendes Sichtfeld Kfz auf Kfz, Anfahrtsicht Schenkellänge 50 m
Sichtdreiecke sind von Bepflanzungen jeglicher Art und anderen Sichthindernissen freizuhalten

Freizuhaltendes Sichtfeld Fußgänger auf Kfz, Anfahrtsicht Schenkellänge 70 m
Sichtdreiecke sind von Bepflanzungen jeglicher Art und anderen Sichthindernissen freizuhalten

VRück min (n = 0,2) QDr

GE A 2903 m³ 159,0 l/s
GE B1 (GE B1.1 und GE B1.2) 828 m³ 44,6 l/s

GE B2 255 m³ 13,82 l/s
GE C (GE C1 und GE C2) 178 m³ 9,55 l/s

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetztes 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)
hier: Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 für die Teilflächen GE A, GE B (GE B1.1, GE B1.2 und  GE B2) und GE C1

Richtungsvektoren (Geräuschkontingentierung nach DIN 45691) (gem. Festsetzung Ziff. 2.10)

Emissionskontingente LEK (Geräuschkontingentierung nach DIN 45691) (gem. Festsetzung Ziff. 2.10)

B A

C DE

Emissionskontingent LEK
TF GE C1 
Tags = 71

Nachts = 58

P2

C D
E

E) Emissionskontingente gem. Festsetzung Ziff. 2.10

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB), 
hier: naturschutzrechtlicher Ausgleich (A1 - A9)

Lärmpegelbereich IV gem. DIN 4109, La 66 bis 70 dB(A) (gem. Festsetzung Ziff. 2.9)

CEF1

A1

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB), 
hier: artenschutzrechtlicher Ausgleich (CEF1 und CEF2)

Ausgleichsfläche A5 - Fläche am Hochbehälter südlich des geplanten GE-Gebietes 
Flur-Nrn. 16460/0 (Teilfl.), Gmkg. Poppenlauer; Kopplung mit CEF1 und CEF2

Bestand: Acker, intensiv; Gehölze

Maßnahmen: 
- Anlage von 10 Ersatzhabitaten für Reptilien (Lesesteinhaufen mit vorgelagertem Sandbett,  
  Totholzelementen und Hundsrosen (Rosa canina) gem. Angaben der saP (Anlage 2 zur Begründung)
- Einsaat von autochthonem Regiosaatgut oder Mahdgutübertragung zur Entwicklung eines Grünlandes 
  (die Artenzusammensetzung ist mit der UNB abzustimmen)

Ausgleichsfläche A6 - „Heide“, Nordwestlich von Weichtungen
Flur-Nrn. 432/0, Gmkg. Weichtungen; Kopplung mit CEF2 

Bestand: Acker, intensiv; Grünland, intensiv

Maßnahmen: 
- Umbruch der gesamten Fläche
- Einsaat von autochthonem Regiosaatgut oder Mahdgutübertragung zur Entwicklung eines Grünlandes 
  (die Artenzusammensetzung ist mit der UNB abzustimmen)

Ausgleichsfläche A7 - „Blauhügel“, nordwestlich von Weichtungen
Flur-Nrn. 760/0, Gmkg. Weichtungen; Kopplung mit CEF2

Bestand: Ackerfläche, intensiv genutzt

Maßnahmen: 
- Entwicklung Gewässer und Gewässerrand durch Vorlandabtrag; Entwicklung von Säumen und Stau- 
  denfluren durch Sukzession
- Umbruch der Fläche, Begrünung durch Sukzession

Ausgleichsfläche A8 - „Hainberg“, westlich von Maßbach
Flur-Nrn. 2171/0, Gmkg. Maßbach; Kopplung mit CEF2

Bestand: Ackerfläche, intensiv genutzt

Maßnahmen: 
- Umbruch und Einsaat der Fläche mit krautreichem, autochthonem Regiosaatgut zur Entwicklung von 
  Ackerbrache und Grünland (die Artenzusammensetzung ist mit der UNB abzustimmen)

Ausgleichsfläche A9 - „Talsleite“, westlich des geplanten GE-Gebietes
Flur-Nrn. 16351/0 und 16352/0, Gmkg. Poppenlauer; Kopplung mit CEF1 und CEF2

Bestand: Ackerfläche, intensiv genutzt; 1-reihige Landschaftshecke mit vorgelagerten Säumen

Maßnahmen: 
- Umbruch und Einsaat der Flächen mit krautreichem, autochthonem Regiosaatgut oder    
   Mahdgutübertragung (die Artenzusammensetzung ist mit der UNB abzustimmen)
- Anlage von 1 Ersatzhabitat für Reptilien (Lesesteinhaufen mit vorgelagertem Sandbett,  
  Totholzelementen und Hundsrosen (Rosa canina) gem. Angaben der saP (Anlage 2 zur Begründung) 
- Anpflanzung von 12 Wildobstbäumen bzw. Bienennährgehölzen (Wildbirne, Wildkirsche, Sommerlinde) 
  entlang der bestehenden Hecke (Westgrenze); Abstand der Baumstandorte zueinander 10 - 15 m

Pflege der Ausgleichsflächen A4, A5, A6, A7, A8 und A9: 
- Bewirtschaftungsruhe (inkl. Befahren der Fläche) zwischen dem 15.03. bis 15.08.
- Grünland: 1-schürige Mahd mit Entnahme des Mahdgutes oder extensive Beweidung
     Ausnahmen: 
     - A6: 1-schürige rotierende Mahd von 50 % der Fläche
     - A5 und A9: um die Ersatzhabitate für Reptilien ist ein Saum von mind. 0,5 m von der 1-schürigen
       Mahd auszunehmen, hier dürfen nur Teilbereiche jährlich im Wechsel gemäht werden 
- Grünlandbrache: Mahd alle 2 Jahre bzw. rotierende, jährliche Mahd von max. 50 % der Fläche mit 
  Entnahme des Mahdgutes 
- Ackerbrache: Mulchen alle 2 Jahre zwischen 01.09. und 15.11, Umbruch nach 5 Jahren Standzeit
- gewässerbegleitende Säume: jährliche abschnittsweise/ partielle Mahd mit Entnahme Mahdgut 
- Gehölze: Erhalt und fachgerechte Pflege 
- Ersatzhabitate für Reptilien: 50 % der Ersatzhabitate sind regelmäßig alle 3 bis 5 Jahre während der 
  Winterruhe frei zu schneiden, sodass die Funktionalität der Ersatzhabitate gewährleistet wird

Auf den externen Ausgleichsflächen wird ein anrechenbarer Ausgleich von ca. 16,7 ha erbracht. Der 
Ausgleichsbedarf von ca. 14,6 ha wird damit vollständig erbracht. Der Überschuss von ca. 2,1 ha kann in 
ein gemeindeeigenes Ökokonto eingepflegt werden. 

4.2 Vollzugsfristen
Festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens mit Beginn der Baumaßnahmen herzustellen. 

5.0 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen
(§ 44 BNatSchG)

      Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
wurden im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung mit faunistischen Erhebungen fol- 
gende Vermeidungs- und vorgezogene temporäre Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahme) formuliert 
(s. Anlage 2 zur Begründung):

V1: Optimaler Zeitpunkt für Baumfällungen, Einschlag / Rückschnitt von Gehölzen, Abtrag von 
Boden und Bodenvegetation sowie Baufeldfreimachung, Anlage von temporären Verkehrsflächen 
(vgl. Anlage 2 zur Begründung)
Fällung, Rodung und Rückschnitt von Gehölzen ist auf die Zeit zwischen dem 1. Oktober und 28. Feb- 
ruar zu beschränken. 
In Bereichen mit Zauneidechsenvorkommen oder Haselmauspotenzial ist Bodenauf- und -abtrag sowie 
das Entfernen der Wurzelstöcke erst nach der vorherigen Umsiedlung von Zauneidechsen und nur 
außerhalb der Frostperiode möglich.

Eingriffe im Bereich der Kanalverlegung im Nordosten sowie kleinflächige Eingriffe sind unter Baube- 
gleitung möglich. Mit den Grassoden ist gem. der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Anlage 2 
zur Begründung) zu verfahren. Sollten im Zuge der Baumaßnahmen Zauneidechsen frei gelegt werden, 
sind diese fachgerecht zu bergen und das weitere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde ab- 
zustimmen.

Ein Abschieben von Oberboden sowie die Anlage von temporären Verkehrsflächen sind im Zeitraum 
1. Oktober bis 31. März. durch gutachterlichen Nachweis fehlender Vogelbruten und / oder Zauneidech- 
senvorkommen im betroffenen Bereich kann ein Abschieben / eine Schotterung auch außerhalb des 
Zeitraumes erfolgen. 

Landwirtschaftliche Flächen sind nach der Ernte bis zum Baubeginn durch Schwarzbrache freizuhalten. 
Sollte dieses nicht möglich sein, sind die Flächen unmittelbar vor Baubeginn gutachterlich zu kontrollie- 
ren (Baubeginn dann erst nach Vergrämung / Umsiedlung etwaig festgestellter Zauneidechsen etc.) 
(s. Anlage 2 zur Begründung).

V2: Schutz von Gehölzen und wertvollen Habitaten am Rande des Baufeldes
(vgl. Anlage 2 zur Begründung)
Während der Bauphase sind Biotope etc. und zu erhaltende Hecken und Einzelbäume am Rande des 
Baufeldes durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen etc., insbesondere vor mechanischen 
Schäden zu schützen (z.B. Biotopschutzzaun und Baumschutz (vgl. Anlage 2 zur Begründung). 

V3: Entwicklung / Optimierung von Flächen für Gehölzbrüter, Fledermäuse, Reptilien und die 
Haselmaus, Erhalt von Einzelbäumen / Gehölzen
Um den Lebensraumverlust für die (potenziell) betroffenen Gehölzbrüter, Fledermäuse, Reptilien sowie 
die Haselmaus auszugleichen, sind Ausgleichsflächen (Hecken / Gehölze) im räumlichen Zusammen- 
hang zu optimieren und / oder neu zu schaffen. Nach Möglichkeit sollten darüber hinaus Einzelbäume 
und Gehölze im Geltungsbereich des Bebauungsplanes erhalten werden, sofern dies planungskonform 
möglich ist (vgl. Anlage 2 zur Begründung).

V4: Minimierung der Beleuchtung im Eingriffsbereich 
Der Eingriffsbereich sollte - auch in der Bauphase - nur im absolut nötigen Umfang beleuchtet werden, 
um die Anlockwirkung auf Insekten und eine Störung von Tieren im Umfeld zu minimieren. 
Beleuchtungsanlagen sind mit LED, Natriumdampfhochdrucklampen o.ä. auszustatten, um die Anlock- 
wirkung auf Insekten so weit wie möglich einzuschränken. Leuchtkörper und Reflektoren sind so aus- 
zurichten, dass der Lichtkegel nicht auf angrenzende Bereiche (insbesondere nicht auf angrenzende 
Gehölze) gerichtet ist (vgl. Anlage 2 zur Begründung).

V5: Querungshilfen für Fledermäuse
Im Bereich der Unterführung nordwestlich des Geltungsbereiches (Karl-Geiling-Straße/St2281a) sollten 
Fledermausquerungshilfen konzipiert werden. 
Diese setzt sich aus folgenden Maßnahmen zusammen: 
- Irritationsschutzwand über der Unterführung 
- Pflanzung von Feldhecken mit hochwüchsigen Laubbäumen auf den Straßenböschungen links und 
  rechts der Unterführung
- Temporäre Leitzäune aus Holz entlang der geplanten Feldhecken, welche als Leitelement dienen, bis 
  die Hecke diese Funktion erfüllen kann
- Kleine Hecken als Leitlinie zur Unterführung (vgl. Anlage 2 zur Begründung)

V6: Ökologische Baubegleitung (ÖBB)
Die Planung und Umsetzung der einzelnen festgesetzten Maßnahmen (Schutz-, Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen) ist von einer Fachkraft als Ökologische Baubegleitung (ÖBB) zu betreuen, zu 
dokumentieren und die erfolgte Umsetzung zu melden. Die damit beauftragten Personen sind der 
Naturschutzbehörde zu benennen. Sie müssen im Hinblick auf die Einhaltung der arten- und natur- 
schutzfachlichen Vorgaben gegenüber den ausführenden Firmen weisungsbefugt sein.

Mittels eines Monitorings werden die Auswirkung und der Erfolg der festgesetzten Maßnahmen 
überprüft. Sofern eine Wirksamkeit von Maßnahmen in einem angemessenen Zeitraum nicht gegeben 
ist oder Verschlechterungen stattfinden, sind Nachbesserungen oder die Umsetzung der Maßnahmen an 
anderer Stelle bis zum Eintreten der Wirksamkeit durchzuführen.

CEF1: CEF-Maßnahmen für Reptilien: Ausgleichsfläche und Umsiedlung
Als Ersatz für eingriffsbedingt verlorengehende Zauneidechsenhabitate im Bereich des Bebauungsplans 
sind Zauneidechsenhabitate (gem. Anlage 2 zur Begründung) auf den Flurstücken 16460/0 und 16352/0, 
Gmkg. Poppenlauer neu anzulegen. 

Reptilien sind gem. der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Anlage 2 zur Begründung) aus dem 
Eingriffsbereich zu vergrämen und ggf. umzusiedeln. Der Erfolg der Vergrämung und Umsiedelung ist 
durch fachgerechte Kontrollgänge zu belegen.

Kleinflächige Eingriffe können nach Absprache mit der UNB auch vor Beendigung der Umsiedlung unter 
ökologischer Baubegleitung durchgeführt werden (vgl. Anlage 2 zur Begründung)

CEF2: CEF-Maßnahmen für bodenbrütende Vogelarten (insbesondere Feldlerche und Rebhuhn)
Um den Lebensraumverlust für die (potenziell) betroffenen Bodenbrüter auszugleichen, sind extensiv 
bewirtschaftete Ausgleichsflächen auf trockenen Standorten im räumlichen Zusammenhang zu schaffen. 
Auf den Ausgleichsflächen sind Blühflächen und Brachflächen anzulegen. Die Maßnahme ist auf den 
Flurstücken 14256/0 (Teilfl.), 14257/0, 14262/1, 16351/0 (Teilfl.), 16352/0 (Teilfl.), 16460/0 ((Teilfl.) (alle 
Gmkg. Poppenlauer), 432/0, 760/0 (alle Gmkg. Weichtungen) und 2171/0 (Gmkg. Maßbach) umzu- 
setzen. Für die Feldlerche sind zusätzlich Lerchenfenster anzulegen. Diese sind auf den Flurstücken 
1120/0 und 1121/0 (Teilfl.), Gmkg. Poppenlauer und 1979/0, Gmkg. Maßbach umzusetzen. Die Maß- 
nahme „Lerchenfenster“ darf innerhalb des Gemeindegebietes des Marktes Maßbach flächengleich, 
frühestens nach 2 Jahren und nur in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde auf andere Flur- 
stücke wechseln. Voraussetzung ist, dass die Funktionalität auf den Flurstücken gewährleitstet wird.

Die Flächengröße und detaillierten Maßnahmen sind der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(Anlage 2 zur Begründung) und dem Umweltbericht (Anlage 1 zur Begründung) zu entnehmen. 

6.0 Örtliche Bauvorschriften, bauliche und städtebauliche 
      Gestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)
6.1 Führung von Versorgungsleitungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)
Geplante Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

6.2 Fassadengestaltung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Spiegelnde und reflektierende Materialien zur Fassadenverkleidung sind unzulässig.

Ab Gebäudelängen von über 100 m sind mindestens in diesem Abstand gestalterisch vertikale 
Gliederungen entlang der Fassade vorzusehen.

6.3 Dachform, Dachneigung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Dachform und Dachneigung sind wie folgt zulässig:
- Flachdächer bis max. 5°
- Pultdächer bis max. 15°
- Satteldächer bis max. 30°

V

3.4 Pflanzgebot auf privaten Stellplatzanlagen
Ebenerdige Stellplatzanlagen innerhalb der Gewerbegebietsflächen sind durch die Anpflanzung von 
Laubbäumen gemäß Artenliste 4 [Straßenbäume] zu gliedern. Für jeweils vier Stellplätze (ohne über- 
dachte Stellplätze, Festsetzungen Ziff. 2.5.3 und 2.5.5) ist mind. ein Laubbaum zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten.
Die Bäume sind gegen Anfahren und die Wurzelscheibe gegen Überfahren ortsfest mit einem Baum- 
schutz oder durch Hochbord zu sichern. 
Die Baumscheiben sind dauerhaft wasser- und luftdurchlässig auszubilden und mit Bodendeckern zu 
bepflanzen bzw. als krautreiche Blühwiese durch die Ansaat mit standortgerechtem, heimischem Saat- 
gut zu begrünen.

3.5 Begrünung Regenrückhaltung
Die zeichnerisch festgesetzten "Flächen für Abwasserbeseitigung, hier: Regenrückhaltung“ sind zu be- 
grünen. Es ist autochthones Regiosaatgut „Blumenwiese“ des Ursprungsgebietes 11 - Südwestdeut- 
sches Bergland zu verwenden. In den Böschungsbereichen sind Mischungen für erosionsgefährdete 
Lagen zu verwenden. In den Sohlbereichen sind Mischungen mit Feuchtigkeit liebenden Arten zu ver- 
wenden. Im Außenbereich der Regenrückhaltung ist eine Blumenwiesenansaat zu verwenden. Die Saat- 
gutzusammensetzung ist vorab mit der UNB abzustimmen.

3.6 Pflegemaßnahmen
Sämtliche Pflanzungen sind vom Grundstückseigentümer im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zer- 
störung zu schützen. Bei Ausfällen von festgesetzten Bäumen für Stellplatzanlagen gem. Pkt. 3.4 sind 
diese innerhalb eines Jahres zu ersetzen. Für die restlichen Pflanzungen gilt, dass Ausfälle von mehr als 
10 % innerhalb eines Jahres zu ersetzen sind.

3.7 Auswahllisten standortgerechter (und heimischer) Gehölzarten
Die nachfolgenden Artenlisten standortgerechter und heimischer (ausgenommen Artenliste 4 - 
Straßenbäume) Gehölzarten stellen eine Auswahl dar und sind nicht als vollständig zu betrachten.     

     
Artenliste 1 - großkronige Laubgehölze:
Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, STU 12/14
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche
Juglans regia Walnuss
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Tilia platyphyllos Sommerline
Tilia cordata Winterlinde

          Artenliste 2 - klein- bis mittelkronige Laubgehölze:
Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, STU 12/14;
Verpflanzter Heister, h 125/150
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Malus sylvestris Holzapfel 
Pyrus pyraster Wildbirne 
Sorbus aucuparia Eberesche
Sorbus torminalis Elsbeere

          Artenliste 3 - Sträucher für Schnitt- und freiwachsende Hecken 
Pflanzmindestgröße: Str 2xv, h 60-100
Ao Amelanchier ovalis Gewöhnliche Felsenbirne
Cm Cornus mas Kornelkirsche
Cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Ca Corylus avellana Hasel
Cr Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
Ee Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Lv Ligustrum vulgare Liguster
Lx Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Ps Prunus spinosa Schlehe
Rc Rosa canina Hunds-Rose
Sn Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sr Sambucus racemosa Roter Holunder
Vo Viburnum opulus Wasser-Schneeball

Artenliste 4 - Straßenbäume:
Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, STU 12/14
Acer opalus Italienischer Ahorn
Alnus x spaethii Purpur-Erle
Fraxinus ornus Blumen-Esche
Malus tschonoskii Woll-Apfel
Styphnolobium japonicum 'Regent' Perlschnurbaum
Tilia americana 'Redmond' Amerikanische Linde
Ulmus 'Rebona' Ulme 'Rebona'
Ulmus 'Lobel' Ulme 'Lobel' 

Artenliste 5 - Laubgehölze für gewässernahe Flächen gebietseigener Herkunft (Vorkommensgebiet 5.1)
Quercus robur Stiel-Eiche
Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche
Ulmus laevis Flatter-Ulme
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Betula pendula Hänge-Birke
Acer campestre Feld-Ahorn
Crataegus laevigate Zweigriffliger Weißdorn
Corylus avellana Europ. Hasel
Euonymus europaeus Gew. Pfaffenhütchen
Rhamnus frangula Faulbaum
Salix caprea Sal-Weide
Salix viminalis Korb-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

3.8 Pflanzabstände
Bei allen Pflanzungen sind die Vorgaben des jeweiligen Versorgungsträgers, sowie die Grenzabstände 
entsprechend des aktuellen Nachbarrechts zu berücksichtigen. 

3.9 Vollzugsfristen
Festgesetzte Begrünungsmaßnahmen sind innerhalb von 3 Jahren nach Beginn der Baumaßnahmen
abzuschließen.

4.0 Ausgleichsmaßnahmen und -flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
4.1 Ausgleichsmaßnahmen und -flächen

Aus naturschutzfachlicher Sicht ergibt sich durch das Bauvorhaben ein Kompensationsbedarf von ca. 
14,6 ha. Der Ausgleich wird extern erbracht. Detailliertere Maßnahmenbeschreibungen und Maßnah- 
menabgrenzungen sind dem Umweltbericht (Anhang 1 der Begründung zum Bebauungsplan) zu ent- 
nehmen. 
Folgende Grundstücke werden dem Bebauungsplan als externe Ausgleichsflächen zugewiesen: 
Flur-Nrn. der Gmkg Poppenlauer: 13324/0, 13326/0, 13327/0, 13332/0, 13334/0, 13337/0, 14256/0,   
14257/0, 14262/1, 16460/0 (Teilfl.), 16351/0, 16352/0
Flur-Nrn. der Gmkg Maßbach: 1242/0, 1245/0, 1247/0, 1248/0 (Teilfl.), 1249/0 (Teilfl.), 2171/0
Flur-Nrn. der Gmkg Weichtungen: 1251/0, 1224/0, 432/0, 760/0

Die Maßnahmen innerhalb der externen Ausgleichsflächen A1, A2 und A3 dienen der ökologischen Auf- 
wertung gewässernaher Flächen.

Entwicklungsziele der Ausgleichsflächen A1, A2 und A3: 
- Wiederherstellung des naturnahen, bewegten Bachlaufes und Verbreiterung der Uferbereiche zur   
  Schaffung von Retentionsraum (der Vorlandabtrag und die Modellierung sind vor Ort mit der UNB ab- 
  zustimmen)
- Extensivierung der Grünlandnutzung und Umwandlung von Ackerflächen zu Grünland
- Aufwertung von Grünlandbrachen
- Entwicklung von gewässerbegleitenden Saumstreifen, Röhrichten und Hochstaudenfluren
- Schaffung von Retentionsraum und Entschärfung der steilen Böschungen durch Vorlandabtrag
- Erhalt und Erweiterung gewässerbegleitender Gehölze

Ausgleichsfläche A1 - Mündung Ransbach südöstlich von Poppenlauer 
Flur-Nrn. 13324/0, 13326, 13327/0, 13332/0, 13334/0, 13337/0, alle Gmkg. Poppenlauer 

Bestand: Ackerflächen, intensiv genutzt; Grünland, artenarmer Ausprägung; Grünland, intensiv genutzt; 
gewässerbegleitende Auegehölze (Mündungsbereich des Ransbachs)

Maßnahmen: 
- Entwicklung Gewässer und Gewässerrand durch Modellierung eines naturnahen Verlaufes und Vor- 
  landabtrag; Entwicklung von Säumen und Staudenfluren durch Sukzession
- Aushagerung der Ackerflächen; Ansaat autochthones Regiosaatgut oder Mahdgutübertragung (die 
  Artenzusammensetzung ist mit der UNB abzustimmen)
- Einbringen von Stecklingen, Steckhölzern, Heistern und Sträuchern gebietseigener Herkunft gem. 
  Artenliste 5 (s. Ziffer 3.7) im freien Pflanzverband 

Ausgleichsfläche A2 - Ransbach nördlich von Maßbach
Flur-Nr. 1251/0 (Gmkg. Weichtungen), 1242/0, 1245/0, 1247/0, 1248/0 (Teilfl.), 1249/0 (Teilfl.) 
(alle Gmkg. Maßbach)

Bestand: Grünland, artenarmer Ausprägung; Fließgewässer (Ransbach); gewässerbegleitende Aue- 
gehölze 

Maßnahmen: 
- Entwicklung Gewässer und Gewässerrand durch Modellierung eines naturnahen Verlaufes und Vor- 
  landabtrag; Entwicklung von Säumen und Staudenfluren durch Sukzession
- Aushagerung der Ackerflächen; Ansaat autochthones Regiosaatgut oder Mahdgutübertragung (die 
  Artenzusammensetzung ist mit der UNB abzustimmen) 

Ausgleichsfläche A3 - Weidiggraben südlich von Weichtungen 
Flur-Nr. 1224/0 Gmkg. Weichtungen

Bestand: Grünlandbrache, artenarm

Maßnahmen: 
- Entwicklung Gewässerrand durch Vorlandabtrag; Entwicklung von Säumen und Staudenfluren durch 
  Sukzession
- einmaliger Umbruch der Fläche; Einsaat autochthones Regiosaatgut oder Mahdgutübertragung, (die 
  Artenzusammensetzung ist mit der UNB abzustimmen)

Pflege der Ausgleichsflächen A1, A2 und A3: 
- Grünlandflächen: 1- bis 2-schürige Mahd ab 15.06. oder außerhalb der Bewirtschaftungsruhe vom 
  15.06. bis 31.08. oder durch extensive Beweidung; bei Mahd ist das Mahdgut immer zu entnehmen. 
- Säume: jährliche abschnittsweise / partielle bzw. einseitige / wechselseitige Mahd mit Entnahme des 
  Mahdgutes 
- Der Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden, Wachstumsreglern, Rodentiziden 
  und weiteren Bioziden ist auf allen Flächen unzulässig. Eine Ausnahme kann bei flächigem Vorkom- 
  men von Neophyten bestehen. In diesem Fall ist Rücksprache mit der UNB zu halten.

Die Maßnahmen innerhalb der externen Ausgleichsflächen A4, A5, A6, A7, A8 und A9 dienen der öko- 
logischen Aufwertung der Agrarflur. Teilweise können die Maßnahmen in Kombination mit CEF-Maß- 
nahmen umgesetzt werden.

Entwicklungsziele der Ausgleichsflächen A4, A5, A6, A7, A8 und A9: 
- Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, Entwicklung von artenreicher Grünland- und Acker- 
brache
- Umwandlung von Ackerflächen zu Extensivgrünland (teilw. mit Zauneidechsenhabitaten und Wild- 
  obst-Baumreihe) sowie Aufwertung von Grünland
- Erhalt der Gehölze 
- Ausgleichsfläche A7 liegt an einem Graben, der in den Weiddiggraben mündet. Hier bestehen zusätz- 
  lich folgende Entwicklungsziele: 
  - Schaffung von Retentionsraum und Abflachung der Böschungen durch Vorlandabtrag 
  - Entwicklung von gewässerbegleitenden Saumstreifen, Röhrichten und Hochstaudenfluren

Ausgleichsfläche A4 - „Lerchengrund“ am Brunnen südlich von Poppenlauer
Flur-Nrn. 14256/0, 14257/0, 14262/1 Gmkg. Poppenlauer; Kopplung mit CEF2

Bestand: Acker, intensiv; Gehölze

Maßnahmen: 
- Umbruch der Flächen (ausgenommen gehölzbestandene Fläche)
- Einsaat von autochthonem Regiosaatgut oder Mahdgutübertragung im Bereich der Grünlandbrache, 
  der Ackerbrache (verringerte Einsaatmenge) und des Grünlandes (die Artenzusammensetzung ist mit 
  der UNB abzustimmen)

Raumart Büroräume und Ähnliches
Gesamtes  bewertetes Bau- Schallämmmaß (R'w,ges) in dB La - 35

Emissionskontingente LEK [ dB(A)/m²]
Teilfläche

Tags (6:00 bis 22:00 Uhr) Nachts (22.00 bis 6:00 Uhr)
TF GE A 64 56
TF GE B 63 53

TF GE C1 71 58

X = 4374139,11

Bereich A
Bereich B
Bereich C

Y = 5564038,10 Zusatzkontingent [dB]Bezugspunkt
Richtungsvektor 1 Richtungsvektor 2 tagsBezeichnung nachts

Bereich D
Bereich E

35,7
170,1
335,4
12,6
26,7

170,1
335,4
12,6
26,7
35,7

4
3
0
2
0

4
2
0
2
0

Lärmpegelbereich V gem. DIN 4109, La 71 bis 75 dB(A) (gem. Festsetzung Ziff. 2.9)

GE

VI VERFAHRENSVERMERKE
1.0 Der Marktgemeinderat des Marktes Maßbach hat in der Sitzung vom 12.10.2021 gemäß § 2 Abs. 1 

BauGB die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der St 2281a“ 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 18.02.2022 ortsüblich bekannt gemacht.

2.0 Der Marktgemeinderat hat am 15.02.2022 den Vorentwurf der 1. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der St 2281a“ i.d.F. vom 15.02.2022 gebilligt und die frühzeitige 
Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

3.0 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, zum Vorentwurf der 1. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der St 2281a“ i.d.F. vom 15.02.2022 hat in 
der Zeit vom 28.02.2022 bis einschließlich 01.04.2022 stattgefunden. Ort und Dauer der Auslegung 
wurden am 18.02.2022 ortsüblich bekanntgemacht.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 23.02.2022 mit Frist zur Stellungnahme bis 01.04.2022. 

4.0 Der Marktgemeinderat hat am 06.12.2022 den Entwurf der 1. Änderung und Erweiterung des Bebau- 
ungsplans „Gewerbegebiet an der St 2281a“ i.d.F. vom 29.11.2022 gebilligt und die Beteiligung gemäß 
§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

5.0 Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB, zum Entwurf der 1. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der St 2281a“ i.d.F. vom 29.11.2022 hat in 
der Zeit vom 27.12.2022 bis einschließlich 27.01.2023 stattgefunden. Ort und Dauer der Auslegung 
wurden am 09.12.2022 ortsüblich bekanntgemacht.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
erfolgte mit Schreiben vom 19.12.2022 mit Frist zur Stellungnahme bis 27.01.2023. 

6.0      Der Markt Maßbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 04.04.2023 die 1. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der St 2281a“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom 04.04.2023 als Satzung beschlossen.

           Marktgemeinde Maßbach, den . . . . . . . . . 

           Klement,
           Erster Bürgermeister

7.0 Die Satzung über die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der St 
2281a“ wurde am . . . . . . . . . . ausgefertigt.

           Marktgemeinde Maßbach, den . . . . . . . . . 

           Klement,
           Erster Bürgermeister

8.0      Der Satzungsbeschluss zu der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet 
an der St 2281a“ wurde am . . . . . . . . . . gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden 
im Bauamt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB  sowie die Einsehbarkeit des 
Bebauungsplanes mit Begründung, einschließlich der übrigen Anlagen wurde in der 
Bekanntmachung hingewiesen.

           Marktgemeinde Maßbach, den . . . . . . . . . 
          

           Klement
           Erster Bürgermeister 

Stromfreileitung oberirdisch mit beiderseits 22,0 m Schutzzonenbereich (bestehend)
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Satzung

Markt Maßbach

Landkreis: Bad Kissingen

01.2022has

1. Änderung und Erweiterung 
Bebauungsplan "Gewerbegebiet an 
der St 2281a" in Poppenlauer

Marktplatz 1
97711 Maßbach

15.02.2022

Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung

SB 001 1:1000

01.2022mas

Markt Maßbach

 

176397

Nr. Änderungen geänd.       Autor gepr.       Autor

 

A Einarbeitung Stellungnahmen TÖB gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 29.11.22 has
B Einarbeitung Stellungnahmen TÖB gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 04.04.23 has

N

29.11.22 mas

Ausgleichsbebauungsplan A6 Gemarkung Weichtungen, 1:2.500 Ausgleichsbebauungsplan A3 Gemarkung Weichtungen, 1:2.500

Ausgleichsbebauungsplan A1 Gemarkung Poppenlauer, 1:2.500

Ausgleichsbebauungsplan A2 Gemarkung Weichtungen/Maßbach, 1:2.500

Ausgleichsbebauungsplan A4 Gemarkung Poppenlauer, 1:2.500
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Ausgleichsbebauungsplan A8 Gemarkung Maßbach, 1:2.500

CEF-Maßnahme CEF2 "Lerchenfenster" 
Flur-Nr. 1979, Gemarkung Maßbach, 1:2.500

CEF-Maßnahme CEF2 "Lerchenfenster" 
Flur-Nrn, 1120 + 1121, Gemarkung Poppenlauer, 1:2.500
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